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Die Kunstwerkstatt besucht die Ausstellung
„Zum Fressen gern“ auf Schloss Homburg

Bericht zur Bericht zur Bericht zur Bericht zur Bericht zur TTTTTitelseite auf Seite 3itelseite auf Seite 3itelseite auf Seite 3itelseite auf Seite 3itelseite auf Seite 3
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Energie für eine

Ladetechnik – alles aus einer Hand
Beratung, Lieferung & Installation

saubere Zukunft

aggerenergie.de/wallbox
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FFFFFortsetzung zur ortsetzung zur ortsetzung zur ortsetzung zur ortsetzung zur TTTTTitelseiteitelseiteitelseiteitelseiteitelseite

Die kunstvollen Stillleben der
Ausstellung „Zum Fressen
gern“ beeindruckte die Kinder

der Kunstwerkstatt des Förder-
kreises für Kinder, Kunst und
Kultur sehr. Nachdem sie im

gesamten Schloss alle Fotogra-
fien, integriert in die Sammlung
des Schlosses, bewundert hat-

ten, durften sie eigene Stillle-
ben gestalten und zum Schluss
noch selber malen.
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Gospelworkshop und Konzert
mit Sänger und Pianist Michael Flannagan
Die Kreiskantorin des Kirchen-
kreises An der Agger, Dr. Anne-
marie Sirrenberg, lädt herzlich
ein zu einem Gospelworkshop
mit anschließendem Konzert
am 3. und 4. Februar in Berg-
neustadt und Wiehl mit dem
Hamburger Sänger und Pianis-
ten Michael Flannagan.

Geprobt wird am Freitagabend,
19 bis 22 Uhr, in Bergneustadt
und am Samstag ab 11 Uhr in
Wiehl. Dort findet dann um
19.30 Uhr ein Konzert mit Mi-
chael Flannagan und den Teil-
nehmenden in der ev. Kirche
statt.
Sangesfreudige mit oder ohne

Chorerfahrung sind herzlich
zum Workshop eingeladen. Teil-
nahmegebühr 20 Euro inklusi-
ve Abendessen vor dem Kon-
zert und Getränke.
Anmeldungen bitte bis zum
20. Januar 2023 bei Kantorin
Annemarie Sirrenberg
(annemarie.sirrenberg@ekir.de). Foto: Michael FlannaganFoto: Michael FlannaganFoto: Michael FlannaganFoto: Michael FlannaganFoto: Michael Flannagan

Große Kaffeetafel

Mit Kuchbüffet und frisch ge-Mit Kuchbüffet und frisch ge-Mit Kuchbüffet und frisch ge-Mit Kuchbüffet und frisch ge-Mit Kuchbüffet und frisch ge-
backbackbackbackbackenen Bergischen enen Bergischen enen Bergischen enen Bergischen enen Bergischen WWWWWaffelnaffelnaffelnaffelnaffeln
Am Sonntag, 22. Januar, von

„Funny Money“
Von Ray Cooney. (Deutsch von Maria Harpner und Anatol Preissler)
Henry verwechselt in der U-Bahn sei-
ne Aktentasche mit der eines Frem-
den und ist plötzlich Besitzer von
einem riesen Haufen Geld. Just er-
wacht in Henry kriminelle Energie.
Der Plan, mit seiner Frau ins Ausland
zu fliehen, wird jedoch undurchführ-
bar, als Freunde auftauchen, als zwei
Polizisten sich intensiv für Henry in-
teressieren (und sich dabei als aus-
gesprochen bestechlich erweisen),
als der eigentliche Inhaber des Gel-
des tot aufgefunden und anhand der
Papiere in seinem Aktenkoffer als
Henry identifiziert wird, und als ein
mysteriöser Gangsterboss vor dem
Haus auftaucht...
Regie:Regie:Regie:Regie:Regie: André Fritsche
TTTTTechnik:echnik:echnik:echnik:echnik: Hans-Josef Luitjens
Darsteller:Darsteller:Darsteller:Darsteller:Darsteller: Meike Steinbach, Rober-
to Weyda, Peter Korber, Ute Kopplin,
Regina Förster, Melanie Pschirrer,
Marlo Potthoff und André Fritsche
TTTTTermine:ermine:ermine:ermine:ermine:
Samstag 20 Uhr / Sonntag 18 UhrSamstag 20 Uhr / Sonntag 18 UhrSamstag 20 Uhr / Sonntag 18 UhrSamstag 20 Uhr / Sonntag 18 UhrSamstag 20 Uhr / Sonntag 18 Uhr

21. Januar21. Januar21. Januar21. Januar21. Januar
28. Januar
29. Januar
5. Februar
12. Februar
25. Februar
26. Februar
4. März
Preis Eintrittskarten: Erwachsene 9
Euro; ermäßigt 7 Euro (ggf. zzgl. 1
Euro VVK-Gebühr)
Für weitere Informationen besuchen
Sie uns auf unserer Homepage:
www.losemund.de
auf Facebook: www.Facebook.com/
Losemundoder
Instagram: www.instagram.com/Lo-
semund
Wir freuen uns auf Sie.
Kartenreservierung per Mail bitte
an vorbestellungen@losemund.de
Telefonisch: Kontakt:
02261 / 5 07 34 36
Ihr Losemund Theater e.V.
Kölner Str. 297, 51702 Bergneustadt

14 bis 17 Uhr im Heimatmuse-
um Bergneustadt, Wallstraße
1 in der „Historischen Alt-

stadt“. Es laden herzlich ein:
Die Landsknechte und Marke-
tenderinnen im Heimatverein

„Feste Neustadt e.V.“.
Info:
02261/43184
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Sternsinger brachten Segensbotschaft ins Kreishaus
Kreisdirektor Klaus Grootens
hat die Sternsinger-Gruppen
empfangen Oberbergischer
Kreis. Der Segenswunsch
„Christus mansionem bendic-
tat 2023“ („Christus segne
dieses Haus“) ist jetzt auch
über der Eingangstür des Kreis-
hauses angebracht. 24 Stern-
singer der Katholischen Fran-
ziskusgemeinde in Gummers-
bach haben hier einen Halt auf
ihrer Tour von Haus zu Haus im
Stadtgebiet eingelegt.
Die Sternsinger Anna, Leonie
und Johanna befestigten als
Zeichen der Segnung jeweils
die Jahreszahl und die Buch-
staben C+B+M oberhalb der
Eingangstüre und an den Bü-
rotüren des Landrats und des
Kreisdirektors. Die Sternsinger
bildeten mit einigen Betreuer-
innen der Gruppen auch einen
kleinen Chor, der das wohl be-
kannteste Sternsingerlied
„Wir kommen daher aus dem
Morgenland“, im Kreishausfo-
yer anstimmte.

Kreisdirektor Klaus Grootens
begrüßte die Sternsinger und
würdigte insbesondere den
Einsatz der Kinder und Jugend-
lichen, die - kostümiert als die
Heiligen Drei Könige - in die-
sen Tagen den Segen ins jedes
Haus bringen und für notlei-
dende Kinder sammeln: „Ihr
tragt dazu bei, dass wir uns
auf die wichtigen Themen be-
sinnen!“
Klaus Grootens wünschte den
Sternsingern „dass diejenigen,
die ihr besucht, auch fleißig
etwas in eure Sammeldosen
einwerfen, dann ist eure Akti-
on sehr erfolgreich! Wir sind
froh, dass ihr uns den Segen
Gottes bringt!“
Der Kinderschutz steht im
Zentrum der Aktion des Drei-
königssingens 2023. In diesem
Jahr ziehen die Sternsinger
unter dem Leitspruch „Kinder
stärken, Kinder schützen - in
Indonesien und weltweit“ von
Haus zu Haus. Sie sammeln
Spendengelder, mit denen un-

Begleitet von Kreisdirektor Klaus Grootens befestigte Johanna denBegleitet von Kreisdirektor Klaus Grootens befestigte Johanna denBegleitet von Kreisdirektor Klaus Grootens befestigte Johanna denBegleitet von Kreisdirektor Klaus Grootens befestigte Johanna denBegleitet von Kreisdirektor Klaus Grootens befestigte Johanna den
Segensspruch 2023 über der Eingangstür des Kreishauses.Segensspruch 2023 über der Eingangstür des Kreishauses.Segensspruch 2023 über der Eingangstür des Kreishauses.Segensspruch 2023 über der Eingangstür des Kreishauses.Segensspruch 2023 über der Eingangstür des Kreishauses.

ter anderem Präventionskurse
in Asien gefördert werden, in
denen „jungen Menschen ler-
nen, was sie stark macht: Zu-
sammenhalt, Freundschaften,
zuverlässige Beziehungen und
respektvolle Kommunikation.“
(Quelle: Die Sternsinger, Kin-
dermissionswerk). Auch der
Oberbergische Kreis unter-
stützt diese Spendenaktion.
Gemeinsam mit Andrea Kuhl,
Kerstin Köhler und Daniela
Kindel von der Katholischen
Franziskusgemeinde Gum-
mersbach sind die Gruppen im
weitläufigen Stadtgebiet oft
viele Stunden täglich
unterwegs.

Auf der ganzen Welt überbrin-
gen Sternsinger Segenswün-
sche und sammeln dabei Spen-
dengelder für Hilfsprojekte
ein.
Kreisdirektor Klaus Grootens
und Reinhard Schneider als
Leiter des Leitungsstabes,
spendeten für die Kollekte der
Sternsinger und bedankten
sich bei den „kleinen Köni-
gen“, die mit Limonade und
Teilchen gestärkt, anschlie-
ßend weiterzogen.
Seit mehr als 60 Jahren sam-
meln die Sternsinger Spenden
für Kinder in aller Welt Weite-
re Informationen finden Sie
unter www.sternsinger.de.

Einladung zu einem Vortrag
Jehovas Zeugen Bergneustadt
Die Gemeinde von Jehovas Zeugen in
Bergneustadt lädt am 22. Januar um
13.30 Uhr zu einem 30-minütigen,
kostenfreien Vortrag ein mit dem The-

ma „Wessen Wertvorstellungen tei-
len wir?“. Jeder ist eingeladen, die
Rede im Königreichssaal oder per Vi-
deokonferenz mitzuverfolgen, denn

die Rede wird hybrid angeboten. Wei-
tere Infos erhalten Sie unter:
02261/8159912.
Besuchen Sie auch die offizielle Web-

site von Jehovas Zeugen und schauen
Sie sich gerne den Artikel „Gründe
zur Hoffnung im Jahr 2023 - was sagt
die Bibel?“ unter www.jw.org an.
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Thema Vereinsrecht: Der Oberbergische
Kreis bietet kostenlos Online-Fortbildungen
Dorfservice Oberberg unterstützt
Dorfgemeinschaften, Dorf- und Heimatvereine in vereinsrechtlichen Fragen
Auch in 2023 wird der Oberberg-
ische Kreis über den Dorfservice
Oberberg die Dorfgemeinschaften,
Dorf- und Heimatvereine in ver-
einsrechtlichen Fragen unterstüt-
zen. Das neue Fortbildungsange-
bot geht auf rechtliche Fragen ein,
die sich im Rahmen der Vereinsar-
beit ergeben.
Als Referent unterstützt Rechts-
anwalt Michael Röcken, der als
Experte für das Vereinsrecht
bereits mehrere Fortbildungen des
Oberbergischen Kreises zu diesem
Themenfeld begleitet hat.
Die Die Die Die Die TTTTTeilnahme ist keilnahme ist keilnahme ist keilnahme ist keilnahme ist kostenfrei.ostenfrei.ostenfrei.ostenfrei.ostenfrei.
Bereits in den beiden vergange-
nen Jahren haben viele Dörfer
erfolgreich an den Fortbildungen
zu Themenbereichen des Vereins-
rechts teilgenommen. Besonders
die Fortbildung zur Optimierung
der Vereinssatzung konnte vie-
len Dorfvereinen helfen, die ei-

gene Satzung zu überarbeiten
und notwendige Anpassungen
vorzunehmen.
Im Rahmen der zuletzt stattge-
fundenen Dorfgespräche hatten
mehrere Dorfgemeinschaften
verstärkt Interesse an diesem
Themenfeld geäußert.
„Damit weitere Dorfgemeinschaf-
ten von dem Angebot profitieren
können, wird das vielfältige The-
ma Vereinsrecht auch Teil des neu-
en Fortbildungsangebotes im Feb-
ruar dieses Jahres sein.
Die Fortbildungen des Dorfservice
Oberberg greifen stets den Bedarf
auf und bieten direkte Unterstüt-
zungs- und Informationsmöglich-
keiten“, sagt Planungsdezernent
Frank Herhaus.
Kostenloses FortbildungsangebotKostenloses FortbildungsangebotKostenloses FortbildungsangebotKostenloses FortbildungsangebotKostenloses Fortbildungsangebot
des Oberbergischen Kreises fürdes Oberbergischen Kreises fürdes Oberbergischen Kreises fürdes Oberbergischen Kreises fürdes Oberbergischen Kreises für
Dorfgemeinschaften am 8. und 14.Dorfgemeinschaften am 8. und 14.Dorfgemeinschaften am 8. und 14.Dorfgemeinschaften am 8. und 14.Dorfgemeinschaften am 8. und 14.
Februar um jeweils 18 UhrFebruar um jeweils 18 UhrFebruar um jeweils 18 UhrFebruar um jeweils 18 UhrFebruar um jeweils 18 Uhr

Eine Teilnahme an der Veran-
staltung in 2022 ist kkkkkeineeineeineeineeine Vor-
aussetzung.
Der Themenbereich VVVVVereinssatzungereinssatzungereinssatzungereinssatzungereinssatzung
wird am ersten Abend (8. Februar)
der Veranstaltung erarbeitet. Es
werden Gestaltungsmöglichkeiten
vorgestellt, um eine Satzung zu op-
timieren und damit Verein und Vor-
stand haftungssicher arbeiten kön-
nen. Alle Teilnehmenden sind gebe-
ten, ihre eigene Vereinssatzung für
den Abend bereitzuhalten.
Am zweiten Abend (14. Februar)
steht der DatenschutzDatenschutzDatenschutzDatenschutzDatenschutz im Mittel-
punkt. Dass die Datenschutz-
Grundverordnung besonders Ver-
eine vor hohe Anforderungen stellt,
zeigen die Tätigkeitsberichte der
Datenschutzbehörden der Bundes-
länder und auch Gerichtsentschei-
dungen. Hier standen Vereine im
Fokus. Die Fortbildung zeigt auf,
welche datenschutzrechtlichen

Verstöße geahndet wurden und wie
der Verein auf den aktuellen Stand
gebracht werden kann.
Im Rahmen der beiden Veranstal-
tungstage wird es zudem ausrei-
chend Raum für Fragen der Teil-
nehmenden geben. Auch eine An-
meldung für nur einen der beiden
Themenbereiche ist möglich. Ne-
ben Dörfern aus dem Oberberg-
ischen Kreis steht die Fortbildung
auch für Dorfgemeinschaften aus
dem Rheinisch-Bergischen Kreis
und dem Rhein-Sieg-Kreis offen.
Die Online Fortbildung findet an
beiden Abenden von 18 bis 20 Uhr
als Online-Veranstaltung.
AnmeldungenAnmeldungenAnmeldungenAnmeldungenAnmeldungen für eine oder beide
Veranstaltungen sind bis zum 6.bis zum 6.bis zum 6.bis zum 6.bis zum 6.
FebruarFebruarFebruarFebruarFebruar möglich per E-Mail an
stefan.nickel@obk.de oder telefo-
nisch unter 02261 88-6131.
Weitere Informationen auf
www.obk.de/dorfservice.

Geänderte Servicezeiten in der
Kreisverwaltung an den Karnevalstagen
An Weiberfastnacht und Rosenmontag bis 12.30 Uhr geöffnet
Die Dienststellen der Kreisver-
waltung ändern an den Karne-
valstagen ihre Servicezeiten
und sind - wie folgt - für den

allgemeinen Besucherverkehr
geöffnet:
• Weiberfastnacht, Donners-Weiberfastnacht, Donners-Weiberfastnacht, Donners-Weiberfastnacht, Donners-Weiberfastnacht, Donners-

tag,tag,tag,tag,tag, 16. 16. 16. 16. 16. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,, bis 12.30 bis 12.30 bis 12.30 bis 12.30 bis 12.30

UhrUhrUhrUhrUhr
• Rosenmontag, Montag, 20.Rosenmontag, Montag, 20.Rosenmontag, Montag, 20.Rosenmontag, Montag, 20.Rosenmontag, Montag, 20.

FFFFFebruarebruarebruarebruarebruar,,,,, bis 12.30 Uhr bis 12.30 Uhr bis 12.30 Uhr bis 12.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Durch Aushänge an den Dienst-

gebäuden wird darauf hinge-
wiesen.
Weitere Informationen auf
www.obk.de/servicezeiten

Kleine Ideen fördern lassen
Die Bewerbungsphase für die Kleinprojekte-Förderung 2023 startet
Zum dritten Mal möchte die
LEADER-Region Ortsvereine,
Förder- und Sportvereine, sozi-
ale Einrichtungen und Initiati-
ven bei kleinen Projektvorha-
ben unterstützen.
Nachdem in den beiden vergan-
genen Jahren fast 40 Kleinprojek-
te vom Spielplatzturm über Las-
tenräder bis zum Naturschaugar-
ten erfolgreich gefördert werden
konnten, möchte die Region Ob-
erberg: 1.000 Dörfer - eine Zu-
kunft auch in diesem Jahr wieder
Kleinprojekte im Rahmen des Re-
gionalbudgets unterstützen.
Die Gesamtkosten der Projekt-
vorhaben müssen dabei zwischen
2.500 und 20.000 Euro liegen und

innerhalb weniger Monate um-
setzbar sein.
Die Projekte müssen der positi-
ven Entwicklung der Region, der
Kommune oder des Dorfes die-
nen. Es können investive Maß-
nahmen wie z.B. die Anschaffun-
gen von Spielgeräten, Außenmö-
blierung, die Einrichtung und Aus-
stattung von Institutionen oder
Vereinshäusern gefördert werden.
Kleinere Baumaßnahmen zur Dorf-
gestaltung oder zur Aufwertung
von Freizeiteinrichtungen können
ebenso unterstützt werden.
Bis zum 28. Februar kann man
sich bei der LEADER-Region Ob-
erberg um eine Förderung bewer-
ben. Übrigens läuft bei der Regi-

on LEADER Bergisches Wasser-
land in den vier nördlichen Kom-
munen des Oberbergischen Krei-
ses genau zeitgleich auch ein Pro-
jektaufruf für die Kleinprojekte-
Förderung.
Die Fördermittel kommen über
den Sonderplan „Gemeinschafts-
aufgabe Agrarstruktur und Küs-
tenschutz“ (GAK) des Bundes und
der Länder. Der Oberbergische
Kreis steuert einen Anteil von 10
Prozent zum Budget bei.
Die wichtigsten Informationen
zur Förderung von Kleinprojek-
ten in Kürze:
• Anträge für Kleinprojekte

können ab sofort bis zum
28. Februar beim Regional-

management eingereicht
werden.

• Die Gesamtkosten des Klein-
projektes liegen unter

20.000 Euro.
• Gefördert werden maximal 80

Prozent der Gesamtkosten.
• Bei der Antragstellung sind

verschiedene ergänzende
Dokumente einzureichen
(z.B. Kostenplan und Ange-
bote, Nutzungsvereinbarun-
gen mit Grundstückseigen-
tümern, etc.).

• Dass Projekt wird auf dem
Gebiet der LEADER-Region
umgesetzt (Lindlar, Engelskir-
chen, ländliche Gebiete von
Gummersbach, Bergneustadt,
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Wiehl, Reichshof, Nümbrecht,
Waldbröl, Morsbach).

• Die Projektauswahl erfolgt
durch die Lokale Aktionsgrup-
pe (LAG) in einer beschluss-
fassenden Sitzung im Rahmen
des zur Verfügung stehenden
Regionalbudgets.

• Kleinprojekte starten erst
nach Projektauswahl und Ver-
tragsabschluss und müssen in
laufenden Jahr bis zum 15.
November umgesetzt und mit
dem Regionalmanagement
abgerechnet werden.

• Bereits begonnene Projek-
te können nicht gefördert
werden.

Für sämtliche Fragen rund um
die Kleinprojekte steht das Re-
gionalmanagement gerne zur
Verfügung.
Nähere Informationen und alles
Wissenswerte rund um die Klein-
projekte sowie die Antragsunter-
lagen und Formulare finden Inter-
essierte unter
www.1000- doerfer.de.
(Dieser Projektaufruf startet un-
ter dem Vorbehalt der Zurverfü-
gungstellung von Fördermitteln
durch das Ministerium MLV.) Kleinprojekt des Jahres 2022 - Spielplatzturm Freckhausen. Foto: KVO e.V.Kleinprojekt des Jahres 2022 - Spielplatzturm Freckhausen. Foto: KVO e.V.Kleinprojekt des Jahres 2022 - Spielplatzturm Freckhausen. Foto: KVO e.V.Kleinprojekt des Jahres 2022 - Spielplatzturm Freckhausen. Foto: KVO e.V.Kleinprojekt des Jahres 2022 - Spielplatzturm Freckhausen. Foto: KVO e.V.

Jugendleiterschulung 2023
Vermittlung von Grundkenntnissen
Oberbergischer Kreis. Das Ju-
gendamt des Oberbergischen
Kreises bietet für Interessierte
aus seinem Zuständigkeitsbe-
reich im März 2023 eine Ju-
gendleiterschulung an. Der Kurs
richtet sich an Jugendliche ab
16 Jahre und Erwachsene, die
regelmäßig mit einer Gruppe
von Kindern und/oder Jugendli-

chen zusammenarbeiten oder
Ferienfahrten für Kinder und/
oder Jugendliche organisieren
bzw. begleiten.
Die Wochenenden 10. bis 12.
März (Beginn 17 Uhr, Ende 16
Uhr) und 24. bis 26. März (Be-
ginn 17 Uhr, Ende 16 Uhr) bilden
eine Einheit. Es wird ein Teilneh-
merbeitrag in Höhe von 60 Euro

erhoben. Die Vermittlung theo-
retischer Grundlagen sowie das
Anwenden und Ausprobieren im
praktischen Teil der Schulung
stehen im Vordergrund. Die Teil-
nahme am Grundkurs ist Voraus-
setzung zum Erwerb der Jugend-
leiter-Card (Juleica). Anmeldun-
gen sind ab sofort bei den zu-
ständigen Kreisjugendpfleger-

innen und Kreisjugendpflegern
Herrn Jörg Brück
 (Telefon: 02261 88-5156, E-Mail:
joerg.brueck@obk.de) oder Frau
Festina Gashi
(Telefon: 02261 88-5192, E-Mail:
festina.gashi@obk.de) möglich.
Weitere Informationen und den
Flyer finden Sie unter
www.obk.de/juleica.

„Aktiv Altern AGewiS“:
Neues Infoangebot zum Thema Patientenverfügung
Monatliche Beratungsveranstal-
tung der Akademie Gesundheits-
wirtschaft und Senioren Oberber-
gischer Kreis. Die AGewiS hat seit
Oktober ihr Bildungsangebot für
die Zielgruppe der Seniorinnen und
Senioren und deren Angehörige er-
weitert. Unter dem Serientitel:
„Aktiv - Altern - AGewiS“ bietet
die Akademie monatliche Info- und
Beratungsveranstaltungen, z.B. Er-
nährungstipps, Wohnen im Alter
und Bewegung. Am Donnerstag,
26. Januar, um 18 Uhr wird Sandra
Carsten in den Räumlichkeiten der

AGewiS die Patientenverfügung
des Malteser Hilfsdienst e.V. vor-
stellen. In dem interaktiven Ge-
spräch erhalten die Teilnehmen-
den Antworten auf ihre Fragen,
Unterstützung und auch Hilfe beim
Ausfüllen. In der Teilnahmegebühr
von 10 Euro ist ein Vordruck der
Patientenverfügung enthalten. Um
Anmeldung wird gebeten bei der
AGewiS; Steinmüllerallee 28 in
51643 Gummersbach
Kontakt:
Regina Weßelmecking E-Mail:
regina.wesselmecking@obk.de

oder telefonisch 02261 88-4430. Die
Veranstaltungsserie „Aktiv - Altern
- AGewiS“ findet einmal im Monat
jeweils donnerstags statt, von 18
bis 19.30 Uhr. Es gibt die Möglich-
keit gemeinsam kreativ zu werden,

sich in nette Gespräche zu vertie-
fen und neue Kontakte zu knüpfen.
Alle Veranstaltungen bieten Unter-
stützung im und für das Alter.
Weitere Informationen erhalten Sie
auf www.agewis.de
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NABU-Tour „Industriekultur Ehreshoven“
Veranstaltung des SGV Lindlar e.V.
Sonntag, 22. JanuarSonntag, 22. JanuarSonntag, 22. JanuarSonntag, 22. JanuarSonntag, 22. Januar
Wanderung:
2.5 Kilometer
Zeitbedarf: zwei Stunden
Treffpunkt:
10 Uhr, Engelskirchen, Schloss
Ehreshoven,

Malteser Kommende
Kontakt: Florian Schöllnhammer
Mobil:
0163 9601765
Weitere Informationen auf
unserer Homepage unter
sgv-Lindlar.de

Weniger Einkommensteuer und mehr Geld ab 2023
Die Bundesregierung hat auf-
grund der zuletzt sehr hohen
Preissteigerungen beschlossen,
ungewollte steuerliche Belas-
tungen bei den Steuerzahlern
abzuwenden. Das Inflationsaus-
gleichgesetz wurde im Novem-
ber 2022 ins Leben gerufen und
ist am 1. Januar in Kraft getre-
ten. Für 48 Millionen Steuer-
pflichtige bedeutet das, dass
die Besteuerung an die Inflati-
on angepasst wurde. Durch ei-
nen Ausgleich der sogenannten
kalten Progression kommen
Lohnerhöhungen auch tatsäch-
lich bei den Arbeitnehmenden
an und werden nicht durch die
progressive Einkommensbe-
steuerung aufgefressen.
Insgesamt soll das Inflations-
paket laut Bundesfinanzminis-
terium die Steuerzahlenden im
Jahr 2023 mit mehr als 18,6 Mil-
liarden Euro entlasten.
Der Grundfreibetrag steigt über-
durchschnittlich:
Zunächst wurde der für den Ein-
kommensteuertarif relevante
Grundfreibetrag – wie jedes Jahr
– angepasst. Dies ist der Frei-
betrag, der das verfassungs-
rechtliche Existenzminimum ga-
rantieren muss und bis zu dem
keine Einkommensteuer erho-
ben wird. Er wurde um 561 Euro
jährlich auf 10.908 Euro erhöht.
Hierbei kann man von einer über-

durchschnittlich hohen Anpas-
sung sprechen. Damit einherge-
hend wurde ebenfalls der Unter-
haltshöchstbetrag auf dasselbe
Niveau festgelegt. Diese Ände-
rungen reduzieren bei zahlrei-
chen Menschen, insbesondere
Rentenbeziehern mit geringem
Einkommen, zudem den Verwal-
tungsaufwand, da für sie unter
dem Grundfreibetrag die Pflicht
zur Abgabe einer Steuererklä-
rung regelmäßig entfällt.
Des Weiteren wurden die ande-
ren Tarifeckwerte verschoben.
So wurde der Eingangssteuers-
atz auf Einkommen von 14.926
Euro bis zu 15.786 Euro ausge-
weitet und der Spitzensteuers-
atz von 42 Prozent von 58.597
Euro auf Einkommen ab 62.810
Euro verschoben. Bewusst aus-
genommen wurden Menschen
mit besonders hohen Einkom-
men, auf die der sogenannte
Reichensteuersatz von 45 Pro-
zent zutrifft. Er greift unverän-
dert ab 277.826 Euro Jahres-
einkommen.
Auch die Grenze für das Anfal-
len des Solidaritätszuschlags,
der nur mehr für bestimmte
Einkommensgruppen erhoben
wird, wurde angehoben. Der
Freibetrag stieg von bisher
16.956 Euro auf 18.130 Euro bei
Einzelveranlagung und den dop-
pelten Wert bei Zusammenver-

anlagung. Somit wird vermie-
den, dass mehr Steuerzahler in-
flationsbedingt von diesem be-
troffen sind und sichergestellt,
dass weiterhin rund 90 Prozent
der Steuerzahler von ihm be-
freit sind.
Kinderfreibetrag, Kindergeld
und Kinderzuschlag angehoben:
Bei der Besteuerung von Fami-
lien darf ein Einkommensbetrag
in Höhe des sachlichen Exis-
tenzminimums eines Kindes zu-
züglich des Bedarfs für Betreu-
ung und Erziehung oder Ausbil-
dung nicht besteuert werden.
Dies soll durch den Kinderfrei-
betrag oder durch das Kinder-
geld sichergestellt werden. Um
Familien vor den schleichenden
Steuererhöhungen zu schützen,
wurde das Kindergeld mit Jah-
resbeginn einheitlich auf 250

Euro pro Kind erhöht, unabhän-
gig davon, ob es sich um das
erste oder vierte Kind in einer
Familie handelt. Allein dadurch
entstehen dem Bund Mehraus-
gaben in Höhe von circa 27 Mil-
lionen Euro jährlich. Auch der
zusätzliche Kinderzuschlag,
eine Sozialleistung für Famili-
en, deren geringes Einkommen
nicht für den Lebensunterhalt
reicht, wurde auf 250 Euro mo-
natlich angehoben. Der Kinder-
freibetrag einschließlich des
Freibetrags für den Betreuungs-
, Erziehungs- und Ausbildungs-
bedarf wurde zum einen rück-
wirkend zum 01.01.2022 um
160 Euro auf 8.548 Euro aufge-
stockt und zum anderen für die-
ses Jahr um weitere 404 Euro
auf 8.952 Euro. (lohi - Lohn-
steuerhilfe Bayern e. V.)

Was tun bei Arthrose?
Deutsche Arthrose-Hilfe e.V. informiert
Arthrose befällt nicht nur Knie,
Hüften und Hände. Auch die zar-
ten Gelenke der Halswirbel-
säule können betroffen sein.
Schon einfache alltägliche Be-
wegungen lösen dann Schmer-
zen vor allem in den Nacken-
muskeln aus. Was kann man

selbst dagegen tun? Wie kann
man Schmerzen, Verspannun-
gen und  Einschränkungen lin-
dern?
Zu diesen wichtigen Fragen
und zu allen anderen Anliegen
bei Arthrose gibt die Deutsche
Arthrose-Hilfe e.V. in ihrem

Ratgeber „Arthrose-Info“ wert-
volle, praktische Empfehlun-
gen, die jeder kennen sollte.
Eine Sonderausgabe kann
kostenlos angefordert werden
bei:
Deutsche Arthrose-Hilfe e.V.
Postfach 110551

60040 Frankfurt
(bitte gern eine 0,85-Euro-
Briefmarke für Rückporto bei-
fügen) oder per E-Mail
an: service@arthrose.de
(bitte auch dann gern mit voll-
ständiger Adresse für die Zu-
sendung des Ratgebers).
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Abschieds-Reisebegleiter

Das Leben hat 

viele Farben.

Abschied nehmen – 

ganz persönlich.

Region Oberberg für Bundesförderung
„Modellprojekte ÖPNV“ ausgewählt
Oberbergischer Kreis. Kurz vor
Jahresende erhielten der Ob-
erbergische Kreis und die
OVAG erfreuliche Nachrichten.
Aus dem Förderprogramm
„Modellprojekte zur Stärkung
des ÖPNV“ des Bundesminis-
teriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur fließen in den
kommenden drei Jahren mehr
als 10 Mio. Euro in den Ober-
bergischen Kreis. Das Förder-
programm des Bundes hat das
Ziel, CO2-Emissionen im Ver-
kehrsbereich durch ein attrak-
tiveres ÖPNV-Angebot zu ver-
ringern. Zur Aufnahme in das
Programm musste ein mehrstu-
figes Verfahren durchlaufen
werden. Am Ende setzten sich
in dieser Förderrunde aus 57
eingereichten Projektskizzen
bundesweit sieben Projekte
durch. Das Projekt mit dem Ti-
tel „OFT! - Oberberg fährt im
Takt!“ des Oberbergischen
Kreises und der OVAG gehört
zu insgesamt vier ländlichen
Regionen, die als Modellpro-
jekt ausgewählt wurden. Die
im Rahmen des Bundespro-
gramms geförderten Modell-
projekte müssen in ein Ge-
samtkonzept für die Entwick-
lung einer nachhaltigen Mobi-
lität eingebettet sein. Dabei
wurden besondere Anforderun-
gen an Innovation, Nachhaltig-
keit und Modellcharakter ge-
stellt. Die geplanten Gesamt-

ausgaben für die Maßnahmen
im Oberbergischen Kreis be-
laufen sich auf rund 13,3 Mio.
Euro. Die Förderquote beträgt
80 Prozent. Kern des Projek-
tes von Kreis und OVAG ist die
Verbesserung der Angebots-
und Betriebsqualität. Dahinter
liegt ein umfangreiches Bün-
del an Einzelmaßnahmen, die
von beiden Partnern arbeits-
teilig umgesetzt werden. Der
Projektschwerpunkt liegt auf
Angebotsverbesserungen im
ÖPNV sowie ergänzenden mul-
timodalen Angeboten im
ÖPNV-Bediengebiet zwischen
Gummersbach und Remscheid-
Lennep. Im Zuge der Neustruk-
turierung der Buslinie 336 zur
Bedienung der Hauptachse und
der ergänzenden Feinerschlie-
ßung durch Ortslinien sollen
modellhafte und innovative An-
gebote des ÖPNV für den ge-
samten Norden des Kreises er-
möglicht werden. Vorgesehen
sind Kombinationen unter-
schiedlicher ÖPNV-Bedienfor-
men sowie Angebote für die
„letzte Meile“. Diese Maßnah-
men zum Angebotsausbau lie-
gen in der Verantwortung des
Oberbergischen Kreises als
ÖPNVAufgabenträger. Unter-
stützt wird der Angebotsaus-
bau durch zahlreiche Einzel-
maßnahmen zur Verbesserung
der Servicequalität, der Be-
triebsqualität und der Ver-

triebstechnik. Diese Maßnah-
men liegen in der Verantwor-
tung der OVAG und werden al-
len Nutzern des ÖPNV im Ob-
erbergischen zugutekommen.
Landrat Jochen Hagt freut sich
in seiner Doppelrolle als ver-
antwortlicher ÖPNV-Aufgaben-
träger und als Vorsitzender der
G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g
der OVAG über die üppige För-
derung aus Berlin: „Die ge-
planten Angebotsverbesserun-
gen im Nordkreis und die wei-
teren Maßnahmen bedeuten
einen deutlichen Qualitäts-
sprung für den ÖPNV im Kreis-
gebiet. Damit wollen wir den
Menschen in unserer Region
ein attraktives Mobilitätsan-
gebot bieten und unseren Bei-
trag zur Nachhaltigkeit leis-
ten. Die umfangreiche Förde-
rung ermöglicht dabei erst,
diesen Weg zu gehen. Ich bin
stolz darauf, dass wir uns in
einem bundesweiten Verfahren
durchsetzen konnten.“ Die Ge-
schäftsführerin der OVAG, Co-
rinna Güllner, erklärt: „Die
Förderung ermöglicht uns, ge-
meinsam mit dem Kreis in den
kommenden drei Jahren sehr
kompakt zahlreiche Angebots-
verbesserungen zu entwickeln
und umzusetzen. Das bietet
eine enorme Chance für die
OVAG, sich zu einem Mobili-
tätsdienstleister für die Regi-
on weiterzuentwickeln, wird

Wussten Sie schon...
…, was hinter „klimaneutralen“ Produkten steckt?

aber auch eine große Heraus-
forderung.“ Frank Herhaus, De-
zernent für Planung, Regional-
entwicklung und Umwelt, in
dessen Ressort auch der ÖPNV
fällt, erklärt zu den nächsten
Schritten: „Wir stimmen jetzt
gemeinsam mit den Kommu-
nen, die besonders von den An-
gebotsverbesserungen profi-
tieren, die Detailplanung der
Einzelmaßnahmen ab und wer-
den sie danach der Öffentlich-
keit vorstellen. Erste ausge-
wählte Maßnahmen sollen
bereits im Sommer 2023 um-
gesetzt werden.“

„Klimaneutral hergestellt“, „kli-
maneutral durch CO2-Kompen-
sation“, schlicht „klimaneutral“
oder gar „klimapositiv“: Im Han-
del finden sich immer mehr Pro-
dukte, die mit solchen Aussa-
gen werben. Aber Achtung: Ein
Hinweis auf eine besonders kli-
mafreundliche Herstellung sind
die Bezeichnungen nicht. Tat-
sächlich bedeutet „klimaneu-
tral“ lediglich, dass für diese
Produkte eine CO2-Bilanz er-
stellt wurde und die Unterneh-
men zum Ausgleich CO2- Min-
derungszertifikate aus weltwei-
ten Klimaschutzprojekten ge-
kauft haben.

Möglich wird die sogenannte
Kompensation durch einen in-
ternationalen Handel mit Min-
derungszertifikaten. Dafür wird
die Menge an CO2-Einsparun-
gen, die ein Klimaschutzprojekt
– etwa die Neuanpflanzung von
Bäumen, der Schutz von Moo-
ren oder der Bau von Windrä-
dern – vermeintlich bewirkt hat,
in einer Datenbank festgehal-
ten. Unternehmen, die die Treib-
hausgasbilanz ihrer Produkte
kompensieren wollen, kaufen in
entsprechender Menge Zertifi-
kate, die dann aus der Daten-
bank gelöscht werden. Wie wirk-
sam die Kompensationsprojek-

te und wie glaubwürdig die Zer-
tifikate tatsächlich sind, ist aber
für Verbraucher:innnen kaum
nachvollziehbar, kritisiert die
Verbraucherzentrale NRW. An-
statt „klimaneutrale“ und
womöglich teurere Produkte zu
wählen, können umweltbewuss-
te Menschen vielmehr auf be-
währte Strategien für einen kli-
mafreundlichen Lebensstil set-
zen: Strom und Heizenergie spa-
ren, Autofahrten und Flugreisen
einschränken, regionale und
überwiegend pflanzliche Le-
bensmittel einsetzen, Elektro-
geräte und Kleidung möglichst
lange nutzen und eventuell re-

parieren sowie überflüssige Plas-
tikverpackungen vermeiden.
Weitere Infos unter
www.verbraucherzentrale.nrw/
node/79835 (Verbraucherzentra-
le NRW)
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Ohne Vertragsfallen fit ins neue Jahr
Mit guten Vorsätzen ins Fitnessstudio
Die Verbraucherzentrale NRW in-
formiert, was vor Vertragsabschluss
zu beachten ist.
Nach Weihnachtsessen und Silves-
terfeier starten viele Menschen mit
guten Vorsätzen ins neue Jahr. Ganz
oben auf der Liste meist: Mehr
Sport treiben. Deshalb locken Fit-
nessstudios zu Jahresbeginn häu-
fig mit Rabatten. Doch wichtig sind
auf Dauer die regulären monatli-
chen Beiträge, und die bewegen
sich zwischen zehn und mehr als
100 Euro. Ein Vergleich ist deshalb
ratsam. Auf welche anderen As-
pekte man achten sollte und wel-
che Rechte Verbraucher:innen bei
der Kündigung haben, erklärt Mo-
nika Schiffer, Leiterin der Verbrau-
cherzentrale in Euskirchen.
Gut prüfen, bevor man sich bindet:
Wer Mitglied in einem Fitness-Stu-
dio werden will, sollte vorher vor
allem die Erreichbarkeit, die Öff-
nungszeiten und die Höhe der Mit-
gliedsbeiträge prüfen. Ein kosten-
loses Probetraining ist empfehlens-
wert. Den Vertrag unterschreibt
man am besten nicht direkt vor
Ort, sondern liest ihn in Ruhe zu
Hause. Es lohnt sich, nach beson-
deren Rabatten zu fragen, zum
Beispiel für Studierende,
Senior:innen oder Mitglieder be-
stimmter Krankenkassen.
Die passende Vertragslaufzeit
wählen:
In der Regel werden Fitnessstu-
dio-Verträge für eine feste Dauer
abgeschlossen. Eine Erstlaufzeit
von 24 Monaten ist zulässig und
wird häufig mit einem niedrigeren
Monatsbeitrag beworben. Je nach
Lebenslage kann aber auch eine
kürzere Laufzeit passender sein.
Wer den Vertrag kündigen möch-
te, sollte sich frühzeitig die Kündi-

gungsfristen notieren.
Nachträgliche Preiserhöhungen:
Zurzeit erhöhen viele Fitnessstu-
dios ihre Preise. Teilweise auch in
laufenden Verträgen. Eine solche,
nachträgliche Preiserhöhung ist
nicht ohne weiteres möglich. Ver-
träge sind grundsätzlich so ein-
zuhalten, wie sie vereinbart wur-
den. Damit eine Preisänderung
wirksam ist, muss entweder in den
Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) klar geregelt sein, un-
ter welchen Voraussetzungen und
in welchem Umfang das Fitness-
studio den Preis anpassen darf.
Viele dieser Klauseln sind zu un-
bestimmt formuliert und daher
nicht wirksam. Oder beide Ver-
tragsparteien müssen sich mit der
Preiserhöhung einverstanden er-
klären, die Kund:innen müssen
also zustimmen.
Wichtig zu wissen:

Kund:innen können den Vertrag in
der Regel nicht einfach außeror-
dentlich kündigen, nur weil das Fit-
nessstudio (unzulässigerweise) die
Preise erhöht. Gibt es keine wirk-
same Preisanpassungsklausel und
die Kund:innen stimmen der Preis-
erhöhung auch nicht zu, dann
bleibt es bei dem ursprünglich ver-
einbarten Preis. Beide Vertrags-
parteien können den Vertrag je-
doch nach wie vor durch eine or-
dentliche Kündigung beenden.
Fristgerecht kündigen:
Fitnessstudio-Verträge können zum
Ende der jeweiligen Vertragslauf-
zeit gekündigt werden. Wichtig ist
jedoch, die Kündigungsfrist einzu-
halten und die Kündigung so abzu-
geben, dass sie im Nachhinein be-
wiesen werden kann. Das geht zum
Beispiel per Post als Einschreiben
mit Rückschein. Auch eine Kündi-
gung per Mail ist zulässig. Bei der

Abgabe des Kündigungsschreibens
im Fitnessstudio sollte man sich den
Eingang der Kündigung quittieren
lassen. Seit dem 1. Juli 2022 kön-
nen viele Verträge zudem auf der
Webseite des Anbieters über den
sogenannten Kündigungsbutton
beendet werden.
Rechtsberatung bietet die Euskir-
chener Verbraucherzentrale zu
dem Thema an. Eine Terminverein-
barung ist notwendig unter 02251
5064501 oder per Email an
euskirchen@verbraucherzentrale.nrw
Weiterführende Infos und Links:
Mehr zu undurchsichtigen Ver-
tragsklauseln von Fitnessstudios
unter:
www.verbraucherzentrale.nrw/
node/21641
Mehr zur Rechtsberatung
(kostenpflichtig) unter: https://
www.verbraucherzentrale.nrw/
node/1439

Sperr-Notruf im Handy speichern
Mit nur einem Anruf Karten sofort sperren
Ob gestohlen oder verloren: Der
Schreck ist erst mal groß, wenn
physische oder digitale Zahlungs-
karten weg sind. Umso wichtiger
ist es, einen kühlen Kopf zu bewah-
ren und schnell zu reagieren. Wer
den zentralen Sperr-Notruf 116
116* im Handy gespeichert hat,
muss im Notfall nicht lange su-
chen. Mit nur einem Anruf lassen
sich die Karten sofort sperren und

mögliche finanzielle Schäden ver-
hindern. Ab dem Zeitpunkt der
Sperrung übernehmen Banken und
Sparkasse die Haftung, sofern
Karteninhaber:innen nicht grob fahr-
lässig gehandelt haben. So geht’s:
Der Sperr-Notruf ist Tag und Nacht
erreichbar. Während der Geschäfts-
zeiten können die Zahlungskarten
auch beim eigenen Institut gesperrt
werden. Zudem bieten viele Ban-

ken und Sparkassen über ihr Onli-
ne-Banking eine Kartensperre an.
Karteninhaber sollten die IBAN (al-
ternativ Kontonummer und BLZ)
parat haben und Datum und Uhr-
zeit der Sperrung notieren.
Im Falle eines Diebstahls ist es
wichtig, bei der Polizei Anzeige
zu erstatten. Diese veranlasst zu-
sätzlich die Sperrung des Last-
schriftverfahrens per Unterschrift.

Protokoll gut aufbewahren!
* Der Service des Sperr-Notrufs ist
kostenlos. Auch der Anruf bei der
116 116 aus dem deutschen Fest-
netz ist gebührenfrei. Aus dem Mo-
bilnetz und aus dem Ausland kön-
nen Gebühren anfallen. Sollte der
Sperr-Notruf in seltenen Fällen aus
dem Ausland nicht erreicht werden
können, gibt es alternativ die Ruf-
nummer +49 (0) 30 4050 4050.
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Richtig Lüften auch im Winter
Auch in Zeiten des notwendigen
Energiesparens gilt: Richtiges
Lüften ist für Haus und Wohnung
und damit auch für die eigene
Gesundheit elementar. Denn
richtiges Lüften fördert die Sau-
erstoffzufuhr und verhindert
Schimmelbildung. Worauf es
dabei ankommt, weiß der Ver-
band Fenster und Fassade (VFF).
Wohlige Wärme und notwendi-
ges Energiesparen im Winter
müssen kein Widerspruch sein,
im Gegenteil: Im gut gedämm-
ten Zuhause mit modernen Fens-
tern und Türen hilft richtiges Lüf-
ten, um hohen Energiepreisen
auch bei niedrigen Temperatu-
ren ein Schnippchen zu schla-
gen. Eine wichtige Grundregel
dabei lautet: Keine Dauerlüftung
über gekippte Fenster. Denn
dann kühlen die Wände aus, der
Heizbedarf steigt unnötig. Au-
ßerdem kommt es bei solch Dau-
erlüftung über gekippte Fenster
häufig zu Tauwasser, das den zu
Recht gefürchteten Schimmelpil-
zen erst so richtig auf die Sprün-
ge hilft. „Viel besser ist deshalb
Stoßlüften für einige Minuten.
Bei diesem kurzen und intensi-
ven Lüften wird die Luft rasch
und gründlich ausgetauscht und
die Wände kühlen nicht aus“,
erläutert VFF-Geschäftsführer
Frank Lange. Ganz wichtig ist
auch: Im Winter beim Lüften
nicht vergessen, zuvor die Ther-
mostate herunterzudrehen, um
Energieverschwendung zu ver-
meiden. Und wird nach dem
Lüften geheizt, so sollten kei-
ne Gardinen oder Vorhänge vor
den Heizkörpern hängen, da-
mit sich die Wärme möglichst
gut im Raum ausbreiten kann.
„Befolgt man diese drei einfa-
chen Regeln, so lässt sich im
Sinne eines guten Raumklimas
schon sehr viel bewirken“, be-
tont Lange.
Feuchtigkeit per Messung imFeuchtigkeit per Messung imFeuchtigkeit per Messung imFeuchtigkeit per Messung imFeuchtigkeit per Messung im
Blick behaltenBlick behaltenBlick behaltenBlick behaltenBlick behalten
Richtschnur fürs gute Raumkli-
ma und damit fürs richtige Lüf-
ten sollte stets sein, die natürli-
che und durch Körper, Kochen
oder Duschen ins Haus gelan-
gende Feuchtigkeit zu reduzie-
ren. Wenn man rein „nach Ge-
fühl“ lüftet, reicht das für ein
Optimum an Wärmeversorgung

und Luftzufuhr aber meist nicht
aus. Deshalb empfiehlt sich ob-
jektive Unterstützung. Diese Hil-
fe leistet ein Hygrometer, das
ist ein Gerät zur Bestimmung
der Luftfeuchte. Solche Hygro-
meter sind kostengünstig im
Fachhandel oder auch im Inter-
net zu erwerben. Damit ist rich-
tiges Lüften ein Kinderspiel. An-
gebracht werden sollten die Hy-
grometer zumindest in poten-
ziell eher feuchten Räumen wie
Küchen und Bädern, im Schlaf-
zimmer und dort, wo Wäsche
getrocknet wird. Gibt es eine
Möglichkeit die Wäsche außer-
halb der Wohnung zu trocknen,
so sollte sie unbedingt genutzt
werden. Unabhängig von der
Räumlichkeit gilt stets: „Zeigt
der Hygrometer eine relative
Luftfeuchte von 70 Prozent oder
mehr an, sollte eine Stoßlüf-
tung erfolgen, bis ca. 40 Pro-
zent Luftfeuchte erreicht sind“,
erläutert Fensterexperte Lange.
Kleine nützliche Technik-Helfer
bieten sich auch an, um soge-
nannte Wärmebrücken zu er-
kennen. Dort ist es, anders als
man vermuten mag, nicht
besonders warm, sondern küh-
ler, denn über Wärmebrücken
wird die Wärme leichter nach
außen geführt. Erkennen las-
sen sich diese für wiederholten
Schimmel anfälligen Fassaden-
teile an einer niedrigen Wand-
temperatur von weniger als 15
Grad Celsius. Die Temperatur
zeigt ein Oberflächenthermo-
meter verlässlich an. Die über-
schaubare Investition in Ober-
flächenthermometer lohnt sich
im Interesse der Wohngesund-
heit und um die eigenen vier
Wände zu schützen. Denn ist
der Schimmel einmal da, hält
er sich oft hartnäckig. Vorbeu-

gen lässt sich den unerwünsch-
ten Wärmebrücken durch gutes
Lüften und Heizen oder durch
eine Dämmung von außen.
Vor zu hoher Luftfeuchtigkeit
schützen auch Fensterfalzlüfter.
Diese lassen sich nachträglich
in den Fensterrahmen einbau-
en. Das geht bei vielen Fens-
tern sehr einfach, sollte jedoch
nicht ohne Absprache mit ei-
nem Fachbetrieb erfolgen.
„Fensterfalzlüfter sorgen für
eine kontinuierliche Luftzufuhr,
können die Stoßlüftung aber
keinesfalls ersetzen“, hebt
Frank Lange hervor. Beim Fens-
tertausch sollten Fensterfalzlüf-
ter eingebaut werden, emp-
fiehlt er.
Fenstertausch erwägenFenstertausch erwägenFenstertausch erwägenFenstertausch erwägenFenstertausch erwägen
Für eine Optimierung von Raum-
klima und Energiebilanz ist ein
Fenstertausch häufig das beste
Mittel. Zu bedenken ist aber
auch: Beim Fenstertausch än-
dert sich die Bauphysik. Eine
genaue Lüftungs- und Einbau-
planung mit neuen Fenstern ist
deshalb notwendig. Dazu ge-
hört, die gesamte Gebäudehül-

le mit in die Erneuerung der
Fenster einzubeziehen. Werden
die Fenster in Altbauten mit
eher schwachem Wärmeschutz
erneuert, muss immer auch an
das umgebende Mauerwerk
gedacht werden. So muss bei
einem U-Wert der Wand ober-
halb von 1,0 W/m²K beim Fens-
tertausch auf die richtige Mon-
tageausbildung in der Fenster-
leibung geachtet werden. Das
beugt Tauwasser und Schimmel-
bildung vor. Auch mit neuen
Fenstern muss gut gelüftet wer-
den. „Ganz wichtig zu wissen:
Die richtig bemessene Luftmen-
ge zur hygienischen Wohnraum-
lüftung fällt viel geringer aus
als diejenige, die über zugige
alte Fenster undefiniert ins Haus
gelangt. Frischluft und Energie-
sparen sind also zwei Seiten
derselben Medaille“, betont
VFF-Geschäftsführer Lange ab-
schließend.
Weitere Informationen auch zu
den vielfältigen Fördermöglich-
keiten einer Fenstersanierung
finden Sie unter fenster-kön-
nen-mehr.de (VFF)
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Ihr Pflegedienst für Bergneustadt & Umgebung

Rufen Sie uns an: 02261 9154093

Team

Sie brauchen Pflege-Unterstützung?
Gerne beraten wir Sie 
und sind persönlich für Sie da!

Wir bieten Ihnen:
• Alles rund um die ambulante Pflege
• Palliativ-Pflege
• Interkulturelle Pflege
• Pflegeschulungen

Die freundliche Pflege
Carola Schönstein

Carola & Marie Lisa
SchönsteinKölner Str. 374 · 51702 Bergneustadt · www.die-freundliche-pflege.de

&

Der Mensch im Mittelpunkt (24 h Rufbereitschaft)

Ihr regionaler Treppenliftpartner

aus Bergneustadt

Tel.: 0 22 61 / 9 15 67 74 

www.triumph-treppenlifte.de

116 116:116 116:116 116:116 116:116 116:
Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?Wer kennt diese Nummer?
Der positive Trend hält an: Fast
40 Prozent der Bundesbürger
geben an, den Sperr-Notruf 116
116 zu kennen, so die neues-
ten Ergebnisse der aktuellen
Marktforschung. Somit ist der
Bekanntheitsgrad der 116 116
in den letzten vier Jahren um
neun Prozent gestiegen. Wie
schon in den Vorjahren zeigt
sich, dass Menschen mit zu-
nehmendem Alter eher ver-
traut sind mit dem Sperr-Not-
ruf. Allerdings wird durch die
Umfrage auch klar, dass man-
che den Sperr-Notruf 116 116
weiterhin nicht von der Ruf-
nummer 116 117, der Kassen-
ärztlichen Vereinigung, unter-

Freitag, 20. JanuarFreitag, 20. JanuarFreitag, 20. JanuarFreitag, 20. JanuarFreitag, 20. Januar
Wiedenau-Apotheke OHGWiedenau-Apotheke OHGWiedenau-Apotheke OHGWiedenau-Apotheke OHGWiedenau-Apotheke OHG
Olper Str. 67, 51702 Bergneustadt (Wiedenest),
+49226148438

Samstag, 21. JanuarSamstag, 21. JanuarSamstag, 21. JanuarSamstag, 21. JanuarSamstag, 21. Januar
Markt-Apotheke OHGMarkt-Apotheke OHGMarkt-Apotheke OHGMarkt-Apotheke OHGMarkt-Apotheke OHG
Kölner Str. 251, 51702 Bergneustadt, 02261/49364

Sonntag, 22. JanuarSonntag, 22. JanuarSonntag, 22. JanuarSonntag, 22. JanuarSonntag, 22. Januar
Alte Alte Alte Alte Alte ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kölner Str. 250A, 51702 Bergneustadt, 02261/41063

Montag, 23. JanuarMontag, 23. JanuarMontag, 23. JanuarMontag, 23. JanuarMontag, 23. Januar
Vita-Apotheke DerschlagVita-Apotheke DerschlagVita-Apotheke DerschlagVita-Apotheke DerschlagVita-Apotheke Derschlag
Kölner Str. 2, 51645 Gummersbach (Derschlag), 02261 950510

Dienstag, 24. JanuarDienstag, 24. JanuarDienstag, 24. JanuarDienstag, 24. JanuarDienstag, 24. Januar
Apotheke am BernbergApotheke am BernbergApotheke am BernbergApotheke am BernbergApotheke am Bernberg
Dümmlinghauser Str. 55, 51647 Gummersbach (Bernberg),
+49226155550

Mittwoch, 25. JanuarMittwoch, 25. JanuarMittwoch, 25. JanuarMittwoch, 25. JanuarMittwoch, 25. Januar
AggerAggerAggerAggerAgger-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Königstr. 6, 51645 Gummersbach (Dieringhausen),
02261/98450

Donnerstag, 26. JanuarDonnerstag, 26. JanuarDonnerstag, 26. JanuarDonnerstag, 26. JanuarDonnerstag, 26. Januar
Viktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-Apotheke
Dieringhauser Str. 99, 51645 Gummersbach (Dieringhausen),
02261/77297

Freitag, 27. JanuarFreitag, 27. JanuarFreitag, 27. JanuarFreitag, 27. JanuarFreitag, 27. Januar
Mozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-ApothekeMozart-Apotheke
Gummersbacher Str. 20, 51645 Gummersbach (Niederseßmar),
02261/23233

Samstag, 28. JanuarSamstag, 28. JanuarSamstag, 28. JanuarSamstag, 28. JanuarSamstag, 28. Januar
Medica Medica Medica Medica Medica ApothekApothekApothekApothekApotheke im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehause im Ärztehaus
Marie-Juchacz-Str. 2, 51645 Gummersbach (Dieringhausen),
02261/8175633

Sonntag, 29. JanuarSonntag, 29. JanuarSonntag, 29. JanuarSonntag, 29. JanuarSonntag, 29. Januar
Elefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-ApothekeElefanten-Apotheke
Schützenstr. 13, 51643 Gummersbach, 02261/24654

Montag, 30. JanuarMontag, 30. JanuarMontag, 30. JanuarMontag, 30. JanuarMontag, 30. Januar
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Kaiserstr. 10, 51643 Gummersbach, 02261/66966

Dienstag, 31. JanuarDienstag, 31. JanuarDienstag, 31. JanuarDienstag, 31. JanuarDienstag, 31. Januar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Reichshofstraße 49, 51580 Reichshof (Eckenhagen), 02265/249

Mittwoch, 1. FebruarMittwoch, 1. FebruarMittwoch, 1. FebruarMittwoch, 1. FebruarMittwoch, 1. Februar
Berg-ApothekeBerg-ApothekeBerg-ApothekeBerg-ApothekeBerg-Apotheke
Breslauer Str. 10a, 51702 Bergneustadt, 02261/41559

Donnerstag, 2. FebruarDonnerstag, 2. FebruarDonnerstag, 2. FebruarDonnerstag, 2. FebruarDonnerstag, 2. Februar
Apotheke zur PostApotheke zur PostApotheke zur PostApotheke zur PostApotheke zur Post
Kölner Str. 230, 51702 Bergneustadt, 02261/42323

Freitag, 3. FebruarFreitag, 3. FebruarFreitag, 3. FebruarFreitag, 3. FebruarFreitag, 3. Februar
Brunnen Brunnen Brunnen Brunnen Brunnen ApothekApothekApothekApothekApotheke im Bergischen Hofe im Bergischen Hofe im Bergischen Hofe im Bergischen Hofe im Bergischen Hof
Kaiserstr. 35, 51643 Gummersbach, 02261/23390

Samstag, 4. FebruarSamstag, 4. FebruarSamstag, 4. FebruarSamstag, 4. FebruarSamstag, 4. Februar
Viktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-ApothekeViktoria-Apotheke
Dieringhauser Str. 99, 51645 Gummersbach (Dieringhausen), 02261/
77297

Sonntag, 5. FebruarSonntag, 5. FebruarSonntag, 5. FebruarSonntag, 5. FebruarSonntag, 5. Februar
Sonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-ApothekeSonnen-Apotheke
Hömerichstr. 79, 51643 Gummersbach (Karlskamp), 02261/65414

(Angaben ohne Gewähr)

scheiden können.
Zahlungskarten wie girocards
oder Kreditkarten, Personal-
ausweise, Online-Banking und
SIM-Karten - all diese können
über die 116 116 gesperrt wer-
den. Für Verbraucher ist die
Nutzung des Sperr-Notrufs un-
kompliziert, denn eine Regist-
rierung oder Anmeldung ist
nicht nötig. Der Service ist
zudem kostenlos, ein Anruf bei
der 116 116 aus dem deut-
schen Festnetz ist gebühren-
frei, aus dem Mobilnetz und
aus dem Ausland können Ge-
bühren anfallen. Wer möchte,
kann sich auch die kostenlose
Sperr-App herunterladen: Hier
können die Daten der Zah-
lungskarten sicher gespeichert
und girocards direkt aus der
App gesperrt werden, sofern
das teilnehmende Institut Zu-
gang durch diese Applikation
gewährt.
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Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-Allgemeine ärztliche Notdienst-
praxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberbergpraxen in Oberberg
Die drei allgemeinen ärztlichen Not-
dienstpraxen des ambulanten Be-
reitschaftsdienstes der niedergelas-
senen Ärzte im Kreis Oberberg am
Kreiskrankenhaus Gummersbach,
am Kreiskrankenhaus Waldbröl und
am Krankenhaus Wipperfürth sind
bis  21 Uhrbis  21 Uhrbis  21 Uhrbis  21 Uhrbis  21 Uhr in den Praxisräumen
erreichbar.
Am Wochenende sowie mittwochs-
und freitagsnachmittags werden die
Öffnungszeiten in einen „Früh-“ und
„Spätdienst“ geteilt und damit an
die Stoßzeiten der Inanspruchnah-
me des ambulanten Notdienstes
angepasst.
Die Öffnungszeiten der Notdienst-
praxen in Gummersbach, Waldbröl
und Wipperfürth lauten wie folgt:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
19 bis 21 Uhr
(bisher bis 22 Uhr)
Mittwoch, Freitag: 15 bis 17 Uhr
und von 19 bis 21 Uhr
(bisher 15 bis 22 Uhr)
Samstag, Sonntag, Feiertage:
10 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr
(bisher 10 bis 22 Uhr)
Ärztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche überÄrztliche Hausbesuche über

116 117116 117116 117116 117116 117
Für die ambulante Versorgung nicht
mobiler bzw. bettlägeriger Patien-
ten in Oberberg steht der ärztliche
Hausbesuchsdienst zur Verfügung.
Die Hausbesuche werden von der
Arztrufzentrale NRW koordiniert,
diese ist an allen Wochentagen rund
um die Uhr unter der kostenlosen
Rufnummer 116 117 erreichbar.
KinderKinderKinderKinderKinder-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in-Notdienst in
GummersbachGummersbachGummersbachGummersbachGummersbach
Der kinder- und jungendärztlichen
Notdienst ist am Kreiskrankenhaus
Gummersbach untergebracht und
mittwochs und freitags von 16 bis
20 Uhr und an Wochenenden von 9
bis 13 Uhr und 16 bis 20 Uhr er-
reichbar.
Der ambulante augenärztliche Not-
dienst wird wie gewohnt am Mon-
tag, Dienstag und Donnerstag von
19 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag
von 13 bis 21 Uhr, am Wochenende
und an Feiertagen von 8 bis 21 Uhr
angeboten. Welcher Augenarzt Not-
dienst hat, erfahren Patienten
ebenfalls unter der 116 117.
Weitere Informationen zum ambu-
lanten Notdienst in Nordrhein gibt
es unter www.kvno.de/notdienst.
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 03. Februar 2023Freitag, 03. Februar 2023Freitag, 03. Februar 2023Freitag, 03. Februar 2023Freitag, 03. Februar 2023
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
27.01.2023 um 10 Uhr27.01.2023 um 10 Uhr27.01.2023 um 10 Uhr27.01.2023 um 10 Uhr27.01.2023 um 10 Uhr

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:
komplette Haushaltsauflösung,
Rollatoren, Hörgeräte, Porzellan, Arm-
banduhren, Orientteppiche, Schmuck,
Essbesteck, Zahngold, Melitäria 1. +
2. Weltkrieg, Streichinstrumente.
Tel. 0177/7381279, Fr. Koppenhagen
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